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A n f !' a g e 

de!' Abgeo!'dneten Mag. HöchtZ 

und Genossen 

an den Bundesministe!' fü!' Unte!'richt und Kunst 

betreffend Ausschluß von Schüle2'n aus ihrer Schule· 

Die SchüZerzeitung "K!'itik" berichtet in ihrer letzten Ausgabe 

Nr. 24 über aufklärungsbedürftige Vorgänge im Zusammenhang mit 

. dem Aussch Zuß eines Schü Ze!'s aus dem Bundesrea Zgymnasium Wien XV. 

Die Union Höherer Schüler hat dies zum Anlaß genommen~ darauf 

hinzuweisen~ daß den Schülern bei der Antragstellung auf Ausschluß 

eines ihrer Kollegen ein Mitbestimmungsrecht gem. § 58 Abs.2 

des Schulunterrichtsgesetzes zusteht. 

Da de!' Ausschluß eines Schülers nach dem Schu~unterrichtsgesetz 

die strengste Strafe ist~ richten die unterzeichneten Abgeord­

neten an den Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

A n fra g e : 

1) In wievielen Fällen ist im Schuljahr 1975/76 von der Schul­

konferenz einer mittleren oder höheren Schule sowie einer 

berufsbildenden PfZichtschule oder eines Polytech~ischen 
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Lehpganges dep Antraif auf Ausschluß eines Schalers an die 

Sahulbehbrde erstep Instanz gestelZt worden? 

2) Ist in allen diesen Fällen dem betreffenden Schüler vor der 

BeschZußfasBung aber die Antragstellung Gelegenheit zur 

Rechtfertigung gemäß § 49 Abs. 2 SCHUG gegeben worden? 

3) Wenn nein~ welche Maßnahmen gedenken Sie zu ergreifen 3 um der­

artige RechtsverZetzungen in Hinkunft zu unterbinden? 

4) Ist in allen Fällen den Erziehungsberechtigten gemäß 

§ 49 Abs. 2 SCHUG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

worden? 

5) Wenn nein s welche Maßnahmen gedenken Sie zu er~reifen~ um 

departige Rechtsverletzungen in Hinkunft zu unterbinden? 

6) Haben in allen diesen Fällen die Schüler von ihrem Richt auf 

Mitentscheidung bei der Antragstellung a~f Ausschlu~ eines 

Schülers gemäß § 58 Abs.2 SCHUG Gebrauch machen kbnnen? 

7) Wenn neins welche Maßnahmen gedenken Sie zu ergreifen~ um 

derartige Rechtsverletzungen in Hinkunft zu unterbinden? 

8) Wieviele Schülervertreter haben an diesen Schulkonferenzen' 

in den verschiedenen Schulen teilgenommen? 

9) Sind über den Verlauf all~r dieser Konferenzen schriftliche 

Aufzeichnungen gemäß § 57 Abs. 7 vorhanden~ aus denen die 

Namen der anwesenden Schüler hervorgehen? 

-.: 
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